
Das Finanzamt schaut bei Prüfungen genau hin
Die Abrechnung einer Incentive-Maßnahme sollte akribisch vorgenommen und im Detail dokumentiert werden. Vom korrekten
Mehrwertsteuersatz bis hin zum geldwerten Vorteil gibt es hier viele Klippen, die es zu umschiffen gilt.

  Paket P-0523104

Redaktioneller Artikel

Versteuerung von Incentive-Reisen im Inland
Was muss man bei der steuerlichen Betrachtung von Incentive-Reisen in Deutschland beachten?

Hirschfeld und Heide GmbH & Co.KG, 99084 Erfurt, Regierungsstraße 70 | www.hirschfeld.de | Amtsgericht Jena HRB 111632 
Dies ist eine Programm-Idee und kein verbindliches Angebot. Seite 1 / 2

https://www.hirschfeld.de


Wichtige Hinweise zur Versteuerung von Incentive-Reisen im Inland
Die steuerliche Betrachtung von Incentive-Reisen in Deutschland  kann komplex sein, da sie von verschiedenen Faktoren abhängt,
einschließlich der Art der Reise, der Kosten und der Beteiligten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:

Sachbezugsregelung: In Deutschland gelten Sachleistungen und geldwerte Vorteile, wie Incentive-Reisen, in der Regel als
steuerpflichtiges Einkommen für den Arbeitnehmer. Die Besteuerung erfolgt gemäß der Sachbezugsregelung (§ 8 Abs. 2 EStG).

Freigrenze: Es gibt eine Freigrenze von 44 Euro pro Monat (Stand: September 2021), bis zu der Sachleistungen steuerfrei sind.
Wenn der Wert der Incentive-Reise diese Grenze nicht überschreitet, müssen weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber Steuern zahlen.

Übliche Geschäftsanlässe: Incentive-Reisen können auch dann steuerfrei sein, wenn sie im Rahmen eines üblichen
Geschäftsanlasses gewährt werden. Dies setzt voraus, dass die Reise beruflich veranlasst ist und nicht übermäßig luxuriös ist.

Lohnsteuerpauschalierung: Arbeitgeber können die Lohnsteuer pauschalieren, wenn sie die Kosten für Incentive-Reisen
übernehmen. Dies bedeutet, dass der Arbeitgeber eine pauschale Steuer von 25 Prozent auf den Wert der Reise zahlt, anstatt die
individuellen Steuern für jeden Arbeitnehmer zu berechnen.

Dokumentation: Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer sollten eine genaue Dokumentation über die Incentive-Reise führen.
Dazu gehören Informationen über den Zweck der Reise, die Teilnehmer und die Kosten.

Freigrenze für Betriebsveranstaltungen: Unter bestimmten Umständen können Incentive-Reisen als Betriebsveranstaltungen
gelten und unterliegen dann einer höheren Freigrenze. Hier gelten jedoch spezifische Vorschriften und Bedingungen, die erfüllt sein
müssen.

Es ist wichtig zu beachten, dass die steuerlichen Regelungen sich ändern können, und es ist ratsam, sich bei einem
Steuerberater oder der zuständigen Finanzbehörde über die aktuellen Vorschriften und deren Anwendung in Ihrem konkreten
Fall zu informieren. Die steuerliche Behandlung von Incentive-Reisen kann je nach den Umständen und der Ausgestaltung erheblich
variieren.
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